
Benutzungs- und Entgeltordnung für 

das Franz-Riegler-Haus  

Die Gemeinde Reilingen stellt den Reilinger Vereinen die Räumlichkeiten des Franz-Riegler-
Hauses als Vereinshaus zur Verfügung.  

Der Gemeinderat der Gemeinde Reilingen hat am 19. Juli 2010 folgende Benutzungs- und 
Entgeltordnung beschlossen:  

1. Räumlichkeiten:

Die bereitgestellten Räume werden wie folgt genutzt: 

a. Kellergeschoss
1 Raum 68,74 qm 
1 Raum 69,65 qm 

Hohner-Akkordeon-Orchester  
Jugendbegegnungsstätte Cosmos 

b) Erdgeschoss

1 Raum 69,10 qm 
1 Raum  69,60 qm  Hausfrauenbund Altentagesstätte 
Der als Altentagesstätte genutzte Raum kann an freien Tagen den örtlichen 
Vereinen und Privatpersonen gegen Zahlung einer Gebühr als 
Veranstaltungsraum zur Verfügung gestellt werden. 

c) Obergeschoss

1 Raum 69,50 qm  Musikverein Harmonie
1 Raum 69,70 qm NN (bisher Rotes Kreuz Ortsgruppe Reilingen) NN 1 Raum
25,92 qm (bisher Rotes Kreuz Ortsgruppe Reilingen)

d) Dachgeschoss

1 Raum 53,79 qm Karnevalverein 
1 Raum 47,99 qm PC-Raum Jugendbegegnungsstätte Cosmos 
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2. Pflichten der Benutzer

Der Benutzer hat dafür zu sorgen, dass

a. bei Verlassen des Gebäudes Fenster und Türen geschlossen sind
b. Abfälle und Unrat ordnungsgemäß entsorgt sind
c. das Gebäude in sauberem Zustand verlassen wird
d. die Räumlichkeiten und Einrichtungsgegenstände pfleglich behandelt werden
e. bei Beginn der allgemeinen Nachtruhe, spätestens 22.00 Uhr jeglicher

ungebührlicher, ruhestörender Lärm unterlassen wird
f. die Fenster und Türen der Räume, in denen musiziert wird, geschlossen sind.

3. Schönheitsreparaturen

Die Gemeinde überlässt den Benutzern die Räumlichkeiten in neu renovier-tem
Zustand. Künftig anfallende Schönheitsreparaturen sind durch den Be-nutzer nach
vorheriger Genehmigung durch die Gemeinde durchzuführen.
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4. Schließanlage
Die Gemeinde hat im Franz-Riegler-Haus eine Schließanlage eingebaut. Ver-eine, die
die dort zur Verfügung gestellten Räume auf Dauer nutzen, erhalten gegen
Unterschrift je 2 Schlüssel durch das Bauamt ausgehändigt. Mit diesen Schlüsseln kann
sowohl die Eingangstür als auch die betreffende Zimmertür geöffnet werden. Vereine
und Privatpersonen, die nur zu einer Veranstaltung den Altentagesstätteraum nutzen,
erhalten den Schlüssel vom Hausmeister bei der Über-gabe des Raumes. Am ersten
Werktag nach der Veranstaltung erfolgt die Abnahme des Raums mit
Schlüsselrückgabe. Die Übergabe- und Abnahme-zeitpunkte werden im
Genehmigungsschreiben mitgeteilt.

5. Beauftragte der Gemeinde

Den bevollmächtigten Bediensteten der Gemeinde ist jederzeit Zutritt zu allen in

Anspruch genommenen Räumen zu gewähren.

6. Benutzungsentgelte

Die Benutzungsentgelte ergeben sich aus der jeweiligen Entgeltordnung für

gemeindeeigene Gebäude und Liegenschaften der Gemeinde Reilingen.

7. Verstoß gegen die Benutzungsordnung

Bei Verstoß gegen diese Benutzungsordnung behält sich die Gemeinde eine

Kündigung der Räumlichkeiten vor; bzw. bei Veranstaltungen in der

Altentagesstätte, künftige Veranstaltungen abzulehnen.



8. Gerichtsstand und Erfüllungsort

Gerichtsstand und Erfüllungsort für alle Verbindlichkeiten aus dieser Benutzungs- 

und Entgeltordnung ist Schwetzingen.

9. Inkrafttreten

Diese Benutzungs- und Entgeltordnung tritt am 1.8.2010 in Kraft. Zum gleichen

Zeitpunkt tritt die Benutzungsordnung vom 10.12.2001 außer Kraft.

Ausgefertigt:  

Reilingen, den 20. Juli 2010 

Walter Klein Bürgermeister 
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